
Abstimmungsergebnisse zur 10. ordentlichen Hauptversammlung der  
Quanmax AG am 28. Mai 2009

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung.

Präsenz: 13 Aktionäre mit 7.888.612 Stimmen.

Pro: 12 Aktionäre mit 7.888.567 Stimmen.

Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Enthaltung: 1 Aktionäre mit 45 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 
2008

Präsenz: 13 Aktionäre mit 7.888.612 Stimmen.

Pro: 12 Aktionäre mit 7.888.512 Stimmen.

Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Enthaltung: 1 Aktionäre mit 100 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das 
Geschäftsjahr 2008.

Präsenz: 13 Aktionäre mit 7.888.612 Stimmen.

Pro: 13 Aktionäre mit 7.888.612 Stimmen.

Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals von derzeit EUR 
10.900.000,00 um EUR 5.450.000,00 auf EUR 5.450.000,00.

Präsenz: 13 Aktionäre mit 7.888.612 Stimmen.

Pro: 12 Aktionäre mit 7.888.567 Stimmen.

Contra: 1 Aktionäre mit 45 Stimmen.

Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung im § 5 (Grundkapital und Aktien).

Präsenz: 13 Aktionäre mit 7.888.612 Stimmen.

Pro: 12 Aktionäre mit 7.888.567 Stimmen.

Contra: 1 Aktionäre mit 45 Stimmen.

Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
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Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals unter Wahrung des Bezugsrechtes 
der Aktionäre nach Durchführung der vereinfachten Kapitalherabsetzung von EUR 
5.450.000,00 um bis zu EUR 10.900.000,00 auf bis zu EUR 16.350.000,00, durch Ausgabe 
von bis zu 10.900.000 neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien mit Stimmrecht zu einem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je neue Aktie, teils gegen Sacheinlage und 
teils gegen Bareinlage mit einem Bezugsverhältnis von 1 : 2, daher je eine alte Aktie gewährt 
ein Bezugsrecht für zwei neue Aktien, wobei der Quanmax Malaysia SDn. BHD in Ausübung 
ihres gesamten Bezugsrechtes zur Zeichnung von 7.957.000 neue auf Inhaber lautende 
Stückaktien im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 zu einem 
Ausgabebetrag von EUR 1,00 je neue Stückaktie, sohin zu einem Gesamtausgabebetrag 
von EUR 7.957.000,00 gegen Sacheinlage, und zwar gegen eine Forderung in der Höhe von 
EUR 7.957.000,00 gegenüber der Gesellschaft zugelassen wird und die übrigen bis zu 
2.953.000 neue, auf Inhaber lautende Stückaktien mit Stimmrecht den anderen Aktionären 
der Gesellschaft gegen Bareinlage zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Stückaktie 
zum Bezug angeboten werden. Der Bezugsrechtshandel ist ausgeschlossen.

Präsenz: 13 Aktionäre mit 7.888.612 Stimmen.

Pro: 12 Aktionäre mit 7.888.567 Stimmen.

Contra: 1 Aktionäre mit 45 Stimmen.

Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstandes bis 29.04.2010 das Grundkapital 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates um insgesamt höchstens EUR 5.450.000,00 auf 
höchstens EUR 16.350.000,00 zu erhöhen samt neuerlicher Beschlussfassung über die 
Ermächtigung des Vorstandes nach Durchführung der Kapitalerhöhung auf bis zu EUR 
16.350.000,00 gemäß TOP 7 bis einschließlich 28.05.2014 das Grundkapital mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates um insgesamt bis zu höchstens EUR 8.175.000,00 durch 
Ausgabe von bis zu 8.175.000 auf Inhaber lautende Stückaktien mit Stimmrecht gegen 
Bareinlagen und/oder gegen Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates festzulegen, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut 
im Sinne des § 153 Abs 6 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten, hiebei mit Zustimmung des Aufsichtsrates das 
Bezugsrecht der Aktionäre gegebenenfalls auszuschließen, wenn das Grundkapital zum 
Zweck der Durchführung eines Programms für Mitarbeiterbeteiligung oder eines 
Aktienoptionsplans für Mitarbeiter einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und/oder 
Führungskräften oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und/oder Führungskräfte 
jeweils der Gesellschaft und/oder von mit ihr verbundenen Unternehmen oder gegen 
Sacheinlagen von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder 
mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland oder von sonstigen Vermögensgegenständen 
(zB Patenten) oder gegen Bareinlagen zur Aufnahme von Aktionären deren Beteiligung dem 
strategischen Interesse der Gesellschaft, insbesondere zur Absicherung der Beschaffung 
und/oder des Absatzes, dient, sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Art der neu 
auszugebenden Aktien, den Ausgabebetrag sowie die sonstigen Ausgabebedingungen 
festzusetzen (genehmigtes Kapital).

Präsenz: 13 Aktionäre mit 7.888.612 Stimmen.

Pro: 13 Aktionäre mit 7.888.612 Stimmen.

Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
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Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die neuerliche Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und 
Aktien).

Präsenz: 13 Aktionäre mit 7.888.612 Stimmen.

Pro: 13 Aktionäre mit 7.888.612 Stimmen.

Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Wahlen in den Aufsichtsrat

Präsenz: 13 Aktionäre mit 7.888.612 Stimmen.

Pro: 13 Aktionäre mit 7.888.612 Stimmen.

Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.

Präsenz: 13 Aktionäre mit 7.888.612 Stimmen.

Pro: 13 Aktionäre mit 7.888.612 Stimmen.

Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 12:

Ermächtigung des Vorstandes, eigene Aktien gemäß § 65 Abs (1) Z 4 und Abs (1a) und (1b) 
Aktiengesetz zu erwerben, wenn die Aktien Arbeitnehmern, leitenden Angestellten und 
Mitgliedern des Vorstandes oder Aufsichtsrates der Gesellschaft oder eines mit ihr 
verbundenen Unternehmens zum Erwerb angeboten werden sollen, wobei die Gesellschaft –
 zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und 
noch besitzt – höchstens 10% der Stückaktien der Gesellschaft erwerben darf, die 
Ermächtigung bis zum Ablauf des 28.11.2010 gilt und eigene Aktien gemäß dieser 
Ermächtigung zu einem Gegenwert erworben werden dürfen, der den Börsenkurs nicht um 
mehr als 5% über- bzw. unterschreitet, und der Vorstandsbeschluss sowie das jeweilige 
darauf beruhende Rückkaufprogramm einschließlich von dessen Dauer zu veröffentlichen 
ist. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt der durchschnittliche Schlusskurs für Aktien der 
Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems tretenden 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Handelstage 
vor dem Erwerb der Aktien.

Präsenz: 12 Aktionäre mit 7.888.512 Stimmen.

Pro: 12 Aktionäre mit 7.888.512 Stimmen.

Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
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Tagesordnungspunkt 13:

Ermächtigung des Vorstandes, eigene Aktien gemäß § 65 Abs (1) Z 8 und Abs (1a) und (1b) 
Aktiengesetz zu erwerben, wobei die Gesellschaft – zusammen mit anderen eigenen Aktien, 
welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt – höchstens 10% der 
Stückaktien der Gesellschaft erwerben darf, die Ermächtigung bis zum Ablauf des 
28.11.2010 gilt und eigene Aktien gemäß dieser Ermächtigung zu einem Gegenwert 
erworben werden dürfen, der den Börsenkurs nicht um mehr als 5% über- bzw. 
unterschreitet, und der Vorstandsbeschluss sowie das jeweilige darauf beruhende 
Rückkaufprogramm einschließlich von dessen Dauer zu veröffentlichen ist. Als maßgeblicher 
Börsenkurs gilt der durchschnittliche Schlusskurs für Aktien der Gesellschaft im XETRA-
Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems tretenden Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Handelstage vor dem Erwerb der 
Aktien.

Präsenz: 12 Aktionäre mit 7.888.512 Stimmen.

Pro: 12 Aktionäre mit 7.888.512 Stimmen.

Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 14:

Ermächtigung des Vorstandes, die gemäß § 65 Abs (1) Z 8 und Abs (1a) und (1b) 
Aktiengesetz erworbenen eigenen Aktien auf andere Weise als über die Börse oder durch 
öffentliches Angebot zu veräußern, nämlich zum Zweck der Ausgabe dieser Aktien gegen 
Sacheinlagen von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder 
mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland oder von sonstigen Vermögensgegenständen 
(zB Patenten).

Präsenz: 12 Aktionäre mit 7.888.512 Stimmen.

Pro: 12 Aktionäre mit 7.888.512 Stimmen.

Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
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